
Stadtverwaltung � Postfach 101462 � 99804 Eisenach � Amt: 01.3 BÜRO STADTRAT

Stadtverwaltung, Markt 1, 99817 Eisenach Bürgerbüro Eisenach, Markt 22, 99817 Eisenach Telefonzentrale: 03691 - 670-800
buergerbuero@eisenach.de www.eisenach.de | info@eisenach.de

Sprechzeiten: Sprechzeiten: Bankverbindung:
Mo 9:00 – 12:00 Uhr Mo 8:00 – 16:00 Uhr Do 7:00 – 18:00 Uhr Wartburg-Sparkasse
Di 9:00 – 12:00 Uhr | 14:00 – 15:30 Uhr Di 8:00 – 18:00 Uhr Fr 8:00 – 16:00 Uhr IBAN: DE57 8405 5050 0000 0020 03
Mi geschlossen Mi 8:00 – 13:00 Uhr Sa 9:00 – 12:00 Uhr SWIFT-BIC: HELADEF1WAK
Do 9:00 – 12:00 Uhr | 14:00 – 18:00 Uhr
Fr 9:00 – 12:00 Uhr Gläubiger ID: DE7503300000076704

Unverschlüsselter E-Mail Verkehr ist keine rechtssichere Kommunikation im Sinne des Datenschutzes. Nutzen Sie zur
Übermittlung personenbezogener Daten den Postweg oder eine angemessene Form der E-Mail Verschlüsselung.
Die elektronische Erreichbarkeit eröffnet keinen Zugang für die Übermittlung von elektronischen Dokumenten nach § 3a VwVfG, § 3a ThürVwVfG, § 36a SGB l und §
87a AO.

Herr
Jonny Kraft
Vorsitzender der SPD-Stadtratsfraktion

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Datei, unsere Nachricht vom Datum

01.04.2022

Beantwortung der Anfrage der SPD-Stadtratsfraktion - Zuschussbedarf Kindertagesstätten freie
Träger (AF-0233/2022)

Sehr geehrter Herr Kraft,

ich beantworte Ihre Anfrage wie folgt:

Zu 1.
Siehe Anlage 1 -
In der Aufstellung der Kosten wurden die Ergebnisse der Jahresrechnungen aus den
einzelnen Haushaltsjahren verwendet, von 2021 das vorläufige Ergebnis. Im Jahr 2019
reichte der Haushaltsansatz nicht aus und eine überplanmäßige Ausgabe konnte nicht mehr
beantragt werden. Daher wurden 2020 für 2019 99.503,24€ nachgezahlt.

Zu 2.
Die unterschiedlichen Steigerungen begründen sich wie folgt:

- Erweiterung der Platzangebote ggfs. mit Erweiterung auf Krippenbetreuung, dadurch
entstehen deutlich höhere Personalkosten (z.B. Kita Hedwig von Eichel, Kita
„Wurzelkinder“, Kita „Pusteblume“),

- Erhöhung der gesetzlichen Mindestpersonalschlüssels ab 01.08.2019 durch
Änderung des Thüringer Kindergartengesetzes

- Tariferhöhungen, die bei den freien Trägern zum Teil sehr deutlich waren (die
Erzieher*innen werden dennoch noch unter dem Tarif des TVÖD vergütet),

- Steigerung von Erfahrungsstufen bei einzelnen Mitarbeiter*innen.
Vereinzelte Verringerungen der Personalkosten begründen sich wie folgt:

- Verringerung der betreuten Kinder bzw. des Personalschlüssels durch die Betreuung
von mehr älteren Kindern,

- unbesetzte Stellen,

- Erstattungen von anderen Leistungsträgern (z.B. Kurzarbeitergeld, Erstattungen für
Ausfall durch Quarantäne),

- Ausscheiden älterer Mitarbeiter*innen und Einstellung Jüngerer mit niedrigeren
Erfahrungsstufen.

Zu 3.
Der Sachkostenzuschuss beträgt laut Stadtratsbeschluss vom 30.06.2015 10,00€ pro Platz
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im bestätigten Bedarfsplan und Monat. Für die Kindertagesstätte „Dreiklang“ gibt es
zusätzlich einen Mietkostenzuschuss in Höhe von monatlich 1.886,62€. Für die
Kindertagesstätte Spielkiste beträgt der Sachkostenzuschuss abweichend 16,72€ je Platz
und Monat. Die zusätzlichen Zuschüsse wurden zum Ausgleich von Nachteilen aufgrund der
Miet- bzw. Erbpachtzahlungen gewährt. Die Ursachen für die Steigerung bzw. Verminderung
des Sachkostenzuschusses liegen ausschließlich in der Erhöhung bzw. Verminderung des
Platzangebotes im jeweiligen Kindergartenjahr.

Zu 4.
Im Haushaltsjahr 2019 war der Haushaltsansatz nicht auskömmlich (siehe zu 1.). Aus diesem
Grund wurden alle Mittel im Deckungskreis 0047 komplett verausgabt. Die Nachzahlung
erfolgte im Haushaltsjahr 2020.

Zu 5.
Siehe Anlage 2: Tarifsteigerungen 2018 bis 2022

Mit freundlichen Grüßen

gez. Katja Wolf
Oberbürgermeisterin

Anlagen:

Anlage 1 – Übersicht über Personal- und Kostenentwicklung 2018 bis 2021
Anlage 2 – Tarifsteigerungen 2018 bis 2021


